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Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG 
Stadtwerke Schramberg Eigenbetrieb e.K.
Gustav-Maier-Straße 11 · 78713 Schramberg 
Tel.: 0 74 22 / 95 34-0 · Fax: 0 74 22 / 95 34-116 
E-Mail: info@stadtwerke-schramberg.de 
Internet: www.stadtwerke-schramberg.de 

ERLÄUTERUNGEN ZUR 
JAHRESENDABRECHNUNG

 
Hier finden Sie detaillierte Erklärungen zur  
Stadtwerke Jahresendabrechnung.

Am besten legen Sie dieses Dokument zusam-
men mit Ihren Stadtwerke-Rechnungen ab.  
So können Sie jederzeit auch Ihre zukünftigen 
Rechnungen prüfen.

14

15

16

24

26

19

25

21

15

17 18

22

20

23

1

4

9

10

13

2 3

5

8

11
12

6

7



RECHNUNG SEITE 1

1   Die Rechnungsadresse – in Einzelfällen kann sie vom Vertragspartner oder von der Ver-
brauchsstelle (Entnahmestelle) abweichen.

2   Kundennummer/Vertragskontonummer – Bitte halten Sie diese bereit, wenn Sie Fragen 
zu Ihrer Abrechnung haben. Damit können wir jede Rechnung dem richtigen Kunden zuord-
nen. Darunter sind bei uns alle Vertragsdaten über die Verbrauchsstelle (Entnahmestelle) hin-
terlegt.

3   Belegnummer = Rechnungsnummer 

4   Anschrift der Verbrauchsstelle (Entnahmestelle). Diese bezeichnet den Ort (Adresse), an 
dem Sie Ihren Strom bzw. Ihr Erdgas oder Ihr Wasser verbrauchen und sich der Zähler befin-
det. Dies können z.B. Ihre Wohnung oder Ihr Haus, ggf. auch Ihr Garten, der Keller, sowie die 
Garage sein.

5   Der Bruttobetrag für Strom, Erdgas und Wasser, der seit der letzten Rechnung oder seit 
dem Einzug bis 31.12. des Abrechnungsjahres angefallen ist. Die Summe ergibt sich aus dem 
Nettobetrag, der für den Verbrauch zu zahlen ist und der Mehrwertsteuer.

6   Der Bruttobetrag für Abwasser, der seit der letzten Rechnung oder seit dem Einzug bis 
31.12. des Abrechnungsjahres angefallen ist. Beim Abwasser fällt keine Mehrwertsteuer an.

7   Abschlagszahlung: Abschläge, die im abgerechneten Jahr bezahlt worden sind und die von 
der Summe der Bruttobeträge (5 bis 6) abgezogen werden. 

8   Der zu zahlende Rechnungsbetrag. Hier kann auch ein Guthaben stehen, wenn die Ab-
schlagszahlungen höher waren als der tatsächliche Verbrauch.

9   Hier finden Sie einmal den Zahlungstermin, wann der Rechnungsbetrag fällig ist. Liegt uns 
ein SEPA-Mandat vor, dann buchen wir den genannten Betrag zu diesem Zeitpunkt ab. Wenn 
die Abrechnung ein Guthaben ergibt, überweisen wir Ihnen das Guthaben auf das gleiche 
Konto zurück, für das Sie uns ein SEPA-Mandat erteilt haben. 

10   Ihr neuer Abschlag: Monatlich sind Abschlagszahlungen für Strom, Erdgas, Wasser und Ab-
wasser fällig. Die Höhe des Abschlags errechnen wir aus dem für das kommende Jahr jeweils 
prognostizierten Verbrauch und den geltenden Preisen. Pro Jahr erheben wir elf Abschläge. 
Diese sind immer nachträglich Mitte des Folgemonats fällig.

11   Mehrwertsteuerbeträge und Mehrwertsteuersatz in Klammern  
Die Steuersätze sind unterschiedlich hoch: für Strom und Erdgas 19 Prozent und für Wasser 7 
Prozent. Auf Abwasser wird keine Mehrwertsteuer erhoben.

12   Diese Spalte zeigt Ihnen die Aufteilung der Abschlagsbeträge auf die einzelnen Versor-
gungsarten (Sparten) Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser und den gesamten Abschlagsbe-
trag.

13   Zu den Fälligkeitsterminen werden die von uns berechneten Abschläge unter Ihrer Man-
datsreferenz abgebucht, wenn Sie uns ein SEPA- Mandat erteilt haben. Ansonsten denken Sie 
bitte an die Überweisungen zu den genannten Terminen.
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RECHNUNG SEITE 2

14   Vertrag: Ihre persönliche Vertragsnummer

15   Strom Privat: nennt das für Sie gültige Produkt. Hier finden Sie auch Hinweise zur Vertrags-
dauer, nächstmöglicher Kündigungstermin bzw. Kündigungsfrist oder erhalten diese auf 
Nachfrage, ihre Marktlokations-ID und die Netzbetreibernummer.

16   Die Zählernummer des Geräts an der Verbrauchsstelle (Entnahmestelle). Jeder Zähler hat 
eine fest zugewiesene Nummer, damit wir wissen, um welchen es sich handelt.

17   Ableseart: Ziffer 1 bedeutet Ablesung durch die Stadtwerke. Ziffer „2“ steht für  Ablesung 
durch den Kunden, Ziffer „3“ steht für Schätzung. Die Erklärung zu den einzelnen Ziffern fin-
den Sie auch in der Fußzeile. Bei allen Kunden, von denen uns für die Jahresabrechnung kein 
Zählerstand vorliegt, wird eine Hochrechnung vorgenommen. Bei den Stadtwerken Schram-
berg entspricht das Abrechnungsjahr dem Kalenderjahr.

18   Differenz: Ihr Verbrauch ergibt sich aus der Differenz von Zählerstand Vorjahr und aktuellem 
Zählerstand (Anfang/Ende) im Abrechnungsjahr. 

19    Die Differenz mit dem Faktor multipliziert ergibt den tatsächlichen Verbrauch in kWh. 

20   Arbeitspreis: Zeigt den Verbrauch innerhalb eines Zeitraums sowie den dazugehörigen Net-
topreis, und berechnet den Betrag in EUR. Es können mehrere Zeitscheiben aufgeführt sein, 
beispielsweise bei einem Produktwechsel.

21   Stromsteuer Regelsatz: Auf den gesamten Verbrauch des Abrechnungszeitraums fällt die 
Stromsteuer von derzeit 2,05 Cent pro Kilowattstunde an. 

22   Grundpreis: Der Grundpreis hängt nicht von Ihrem Verbrauch ab. Im Grundpreis sind Auf-
wendungen für den Anschluss (z.B. für das Stromnetz, den Zähler und für unseren Service 
enthalten).

23    Zwischensumme: Das ist die Netto- Summe, die Sie für Ihren Verbrauch zahlen. Hierauf wird 
die Umsatz- oder Mehrwertsteuer fällig. Zusammen ergeben diese den tatsächlich zu zahlen-
den Bruttobetrag. 

24   Hinweis Netzentgelte: Das ist der Anteil der abgerechneten Verbrauchsmengen für die 
Nutzung der Stromnetze, die wir als Versorger an den Netzbetreiber zahlen.

25   Erdgas: Umrechnung von cbm in kWh. Die cbm werden mit der Z-Zahl und dem Brennwert 
multipliziert. Zusammensetzung Z-Zahl: Erdgasdruck, Erdgastemperatur und mittlerer Luft-
druck. Der Brennwert gibt die Erdgasqualität an.

26    Erdgassteuer Regelsatz: Auf den gesamten Verbrauch des Abrechnungszeitraums fällt die 
Erdgassteuer von derzeit 0,55 Cent pro Kilowattstunde an.
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RECHNUNG SEITE 3 

27   Ermittlung der gebührenpflichtigen Flächen (Nettoflächen): 
Es wird die Bruttofläche mit dem Bewertungsfaktor multipliziert.  
Die errechneten Nettoflächen werden zusammengezählt und auf die 10er-Stelle abgerundet.

28  Schmutzwasser: Verbrauch anhand des Frischwassermaßstabes. (Frischwasserzähler)

29   Niederschlagswasser: zeigt die ermittelte Nettofläche an, die mit dem aktuellen Preis  
multipliziert wird. Es können mehrere Zeitscheiben aufgeführt sein, beispielsweise bei  
unterjährigen Flächenänderungen.

30    Ihr Verbrauch: zeigt Ihnen auf einen Blick den aktuellen Verbrauch dieser Abrechnung. Vor-
periode gibt den Verbrauch der letzten Abrechnung also der Abrechnungszeitraum ihrer vor-
herigen Rechnung an.

31   Verbrauchswerte im Vergleich zu einer Verbrauchsgruppe zeigen Ihnen, ob ihr Verbrauch 
niedrig, mittel oder hoch ist und dienen als Orientierung des Stromverbrauchs von Haushalts-
kunden basierend auf Erfahrungswerten.
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RECHNUNG SEITE 4 

32   Informationen zu Energiespartipps: Hier finden Sie wertvolle Informationen, um Energie 
zu sparen.

33   Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur: Informationen über ihre Rechte als 
Kunde und über das Streitbeilegungsverfahren.

34   Beilegung von Streitigkeiten: Informationen zum Antrag eines Schlichtungsverfahrens.
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RECHNUNG SEITE 5

35   Kennzeichnung der Stromlieferung: Diese wurde für einen verbesserten Verbraucher-
schutz eingeführt. Hierbei werden nach § 42 EnWG und § 54 EEG detaillierte Informationen 
zu unserem Strom aufgeführt. Die Kennzeichnung beinhaltet Angaben zu unserem Energie-
trägermix, zu Stromherkunft sowie Umweltauswirkungen in Bezug auf CO²- Emissionen und 
radioaktiver Abfall. Sie sehen die prozentualen Angaben, aus welchen Energiequellen sich ihr 
Stromprodukt zusammensetzt, z.B. Kernenergie, Kohle, Erdgas oder Erneuerbare Energien.

36   Aktuelle Informationen zu den staatlichen Abgaben Strom: Hier sind die Abgaben und 
Umlagen für das aktuelle Abrechnungsjahr und das folgende Jahr aufgeführt.

37   Bedingungen des Versorgungsunternehmens: informieren Sie sich über weitere Bedin-
gungen ihrer Belieferung. 

RECHNUNG SEITE 6

38   Hier erfolgt die Belehrung über den Rechtsbehelf zum Gebührenbescheid bei öffentlich- 
rechtlichen Abgaben (Abwasser, sonstige Gebühren)

39  Datenschutz: hier finden Sie Informationen zum Datenschutz.


